
 

N i e d e r s c h r i f t 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 30. März 2016 
 
 

im Sitzungssaal der Gemeinde Wiernsheim. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt worden sind. Einwände gegen die 
Tagesordnung wurden keine erhoben. 
Der Vorsitzende zieht die im Anschluss an die öffentliche Sitzung stattfindende nicht-
öffentliche Sitzung zurück. 
  



 

TOP1  Einwohnerfragestunde 
 
Ein Einwohner regt die Aufstellung einer Internet-Kamera im Gemeindegebiet an. Auf 
diese Weise hätten die Partnergemeinden sowie aus Wiernsheim stammende 
Personen die Möglichkeit Kontakt zur Gemeinde zu halten. 
Bürgermeister Oehler wird diesen Vorschlag gerne einmal prüfen. 
 
Der Einwohner bemängelt die Übersichtlichkeit der L1135 im Bereich Marktplatz. Die 
Kreuzung Hindenburgstraße/Marktplatz sowie der Kurvenbereich mit Zebrastreifen 
vor dem Rathaus sind sehr unübersichtlich. Bürgermeister Oehler erklärt, dass die 
Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit bei Unübersichtlichkeit entsprechend 
anpassen müssen. 
 
 
  



 

TOP 2  Zustimmung des Gemeinderates zur Wahl des  
I. Stellv. Kommandanten der FFW Wiernsheim 
II. Abteilungskommandanten und des stellv. 

Abteilungskommandanten der FW-Abteilung Serres 
III. Abteilungskommandanten und des stellv. 

Abteilungskommandanten der FW-Abteilung Wiernsheim 
 

Bürgermeister Oehler erklärt, dass in diesem Jahr die Wahlen der 
Abteilungskommandanten sowie deren Stellvertreter der Feuerwehr-Abteilungen 
Wiernsheim und Serres stattfanden. Darüber hinaus war ebenfalls die Wahl des 
stellvertretenden Gesamtkommandanten. 
 
I. Wahl des stellv. Kommandanten der FFW Wiernsheim 
 
Auf der Hauptversammlung am 04.03.2016 wurde Stefan Fechner als 
stellvertretender Gesamtkommandant gewählt. Er ist nach der Feuerwehrsatzung 
und dem Feuerwehrgesetz auf die Dauer von 5 Jahre gewählt. 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Wahl von Stefan Fechner zum 
stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim auf 
die Dauer von fünf Jahren zu. 
 
II. Wahl des Abteilungskommandanten und des stellv. 
Abteilungskommandanten der FW-Abteilung Serres 
 
In der Abteilungsversammlung der FW-Abteilung Serres am 16.01.2016 wurden die 
bisherigen Amtsinhaber Tobias Feucht zum Abteilungskommandanten der Abteilung 
Serres und Philipp Gille zu seinem Stellvertreter gewählt. Beide sind nach Satzung 
und Feuerwehrgesetz ebenfalls auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung zur Wahl des 
Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim- Abteilung 
Serres- Tobias Feucht, und zur Wahl des stellvertretenden 
Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim- Abteilung 
Serres- Philipp Gille. 
 
III. Wahl des Abteilungskommandanten und des stellv. 
Abteilungskommandanten der FW-Abteilung Wiernsheim 
 
In der Abteilungsversammlung der FW-Abteilung Wiernsheim am 20.02.2016 wurde 
der bisherige Amtsinhaber Ralf Küppers zum Abteilungskommandanten der 
Abteilung Wiernsheim gewählt. Als stellvertretende Abteilungskommandanten 
wurden Uli Pries und Christian Bethäuser gewählt. Alle drei sind nach Satzung und 
Feuerwehrgesetz ebenfalls auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Wahl des Abteilungskommandanten 
Ralf Küppers und der stellvertretenden Abteilungskommandanten der 
Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim, Uli Prieß und Christian Bethäuser, zu.  



 

TOP 3  Beratung und Beschlussfassung über die Umlegungsanordnung 
  für das Bebauungsplangebiet „Wammeser“ in der Gemarkung 
  Wiernsheim 
 
Bürgermeister Oehler verweist auf die vorliegenden Unterlagen. Die Umlegung soll 
die Flurstücke 595 bis 604 beinhalten. 
Die Umlegung wird nach § 46 Abs. 1 BauGB vom Gemeinderat angeordnet, wenn 
und sobald sie für die Verwirklichung eines Bebauungsplanes erforderlich ist. Die 
Umlegungsanordnung löst keine Rechtsfolgen aus, sie gilt vielmehr als Weisung an 
die die Umlegung durchführende Stelle, damit diese tätig werden kann. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim ordnet einstimmig gemäß § 46 
Abs. 1 BauGB für das Gebiet des Bebauungsplanes „Wammeser“ im Bereich 
südlich von Flurstück 801, westlich der Flurstücke 5721, 5719, 5758, nördlich 
von Flurstück 549 und östlich von Flurstück 594 in der Gemarkung Wiernsheim 
die Umlegung von Grundstücken nach den Vorschriften des vierten Teils des 
BauGB an. Die Umlegung trägt die Bezeichnung „Wammeser“. 
  



 

TOP 4  Spenden 
 
Bürgermeister Oehler weist auf § 78 Abs. 4 GemO und auf die Richtlinien zur 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen, die der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 11.10.2006 beschlossen hat, hin; zudem auf die 
Drucksache und den entsprechenden Nachtrag mit den aufgelisteten Spenden. 
 
Der Gemeindekasse sind nachfolgende Zuwendungen unaufgefordert zugeflossen: 
 
04.03.2016    1.000,00 €  Anne-Marie und Walter   Spende Jugendpflege 
     Molitor Stiftung, 
     Postwiesenstr. 80 d, 
     75173 Pforzheim 
 
BM Oehler bittet den Gemeinderat darum, einer Annahme der verlesenen Spenden 
zuzustimmen. 
 
Beschlussfassung 
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt 
einstimmig, dass die genannten Spenden gemäß § 78 Abs. 4 GemO und 
aufgrund der Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen, die der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
11.10.2006 beschlossen hat, endgültig angenommen und zweckentsprechend 
verwendet werden. 
  



 

TOP 5  Beratung und Beschlussfassung über die Veräußerung des  
  Grundstückes Mühlackerstraße 35 
 
Bürgermeister Oehler konnte trotz intensiver Bemühungen in den letzten drei Jahren 
keinen Käufer für das Grundstück Mühlackerstraße 35 finden. Ein Abriss durch die 
Gemeinde sei auch nicht wirtschaftlich, da das Gebäude eine gemeinsame Mauer 
mit dem Nachbargebäude besitzt und hierdurch eine Stützmauer notwendig wäre. 
Dies würde mit enormen Kosten verbunden sein. Daher ist ein Abbruch verbunden 
mit dem Wiederaufbau einer Stützmauer wirtschaftlich vollkommen unrentabel. 
Privatpersonen hätten hierbei den Vorteil, dass mit dem Aufbau einer Stützmauer 
zeitgleich eine Außenwand gefertigt wäre. 
Leider ist das Gebäude mittlerweile eines der ansehnlichsten Objekte im Ortsgebiet. 
Daher schlägt der Vorsitzende vor, das Grundstück zu einem Gesamtpreis von 1 
Euro zu veräußern, mit der Verpflichtung im Rahmen des Sanierungsgebietes 
abzureisen und innerhalb von 18 Monaten zu bauen. Dadurch wäre der Schandfleck 
entfernt und die Fläche wieder bewohnt. 
 
Gemeinderat Hudak begrüßt die Idee des Vorsitzenden. Er fragt an, ob bereits über 
den Erwerb des Nachbargebäudes nachgedacht wurde, um dadurch einen schönen 
großen Bauplatz zu erhalten. 
Der Vorsitzende hat hierzu bereits Gespräche mit dem Nachbarn geführt. Dieser hat 
aber deutlich gemacht, das Grundstück auf keinen Fall zu veräußern. Auch ein 
Angebot eines Ersatzgebäudes wurde abgelehnt. 
 
Gemeinderat Janowsky möchte wissen, ob es bereits einen Interessenten gibt. 
Dies wird von Bürgermeister Oehler verneint. 
 
Gemeinderätin Brandauer schlägt vor, den alten Kaufpreis zu ermitteln, um 
wenigstens den Kaufwert zu erhalten. 
Der Vorsitzende erklärt, dass der Kaufwert nicht so sehr ins Gewicht falle, vielmehr 
sieht er in dem 1 Euro einen Anreiz, das Grundstück zu kaufen und zu bebauen. 
 
Gemeinderat Blessing bittet darum, dem Käufer eine ordentliche Bebauungsfrist von 
24 Monaten einzuräumen. Diesem Vorschlag stimmt der Vorsitzende zu. 
 
Gemeinderat Bäuerle ist der Meinung, dass man versuchen sollte, die Fläche hinter 
dem Gebäude zu erwerben, um ein schönes, großes Grundstück zu erhalten.  
Bürgermeister Oehler entgegnet, dass der Nachbar definitiv nicht verkaufen möchte. 
 
Gemeinderat Hanisch erinnert daran, dass ein vergleichbarer Vorgang gegenüber 
der Gaststätte Lamm bereits durchgeführt wurde. Damals hat man auch jemanden 
gefunden, der das Grundstück erworben und neu bebaut hat. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, dass 
Grundstück für einen Euro an Interessierte zu veräußern mit der Verpflichtung 
innerhalb von 24 Monaten zu bauen. 
  



 

TOP 6  Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen 
 
Die Planungen des 6.000 m³ fassenden Hochwasserrückhaltebeckens im Bereich 
Krautgärten in Pinache sind abgeschlossen und werden den Anwesenden von 
Bürgermeister Oehler vorgestellt. Die Umsetzung soll im Herbst 2016 erfolgen. 
 
Gemeinderat Hanisch erklärt, dass die Gemeinde schon das ein oder andere Mal 
dafür gescholten wurde, dem Naturschutz keine Rechnung zu tragen. Mit dieser 
Hochwasserschutzmaßnahme trägt die Gemeinde jedoch gleichzeitig zum 
Naturschutz bei. Hierfür sollte es deshalb auch Ausgleichsfläche geben. Dies wird 
von Bürgermeister Oehler bejaht. 
 
Gemeinderat Oettinger hakt nach, wie der Stand der Hochwasserschutzmaßnahmen 
im die Bereiche nördlich der Talstraße ist, schließlich war dieser ebenfalls im 
Gespräch. Der Vorsitzende kann hierbei leider keine neuen Entwicklungen nennen, 
da bis jetzt noch keine kommunale Eigentumsverhältnisse bestehen. 
 
Weiterhin gibt Bürgermeister Oehler bekannt, dass mit dem gewonnen Erdmaterial 
der Hochwasserschutz in Iptingen ebenfalls vorangetrieben werden soll. Gerade im 
Bereich der Schleifwiesen könnte das Erdmaterial für einen Damm genutzt werden. 
Die ganzen Planungen und Vorbereitungen ziehen sich aber unverhältnismäßig hin. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die 
Umsetzung des Hochwasserrückhaltebeckens in Pinache. 
 
 
  



 

TOP 7  Informationen der Verwaltung 
 
Pflanzaktion „Renette von Serres“ 
 
Bürgermeister Oehler informiert die Anwesenden über die Pflanzaktion „Renette von 
Serres“ am Montag, 04.04.2016 um 11 Uhr in Serres. 
 
Brandschutz Heckengäuschule 
Bauamtsleiter Lenckner informiert das Gremium über den Stand der 
Brandschutzmaßnahmen in der Heckengäuschule. Die Aufträge für 
Trockenbauarbeiten wurden bereits erteilt, die Aufträge für Schreinerarbeiten werden 
derzeit erteilt. Beide Vergaben liegen unter der Kostenschätzung. 
 
Submission Kohlplatte II 
Bürgermeister Oehler informiert das Gremium, dass die Submission für die 
Kohlplatte II einen stolzen Preis für die Arbeiten zutage bringen dürfte. Das Ergebnis 
hieraus wird sein, dass man die Bauplatzpreise auf ca. 215 Euro erhöht.  
 
MomenTour 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass die Gemeinde in diesem Jahr wieder auf der 
MomenTour vertreten war und übergibt das Wort an Gemeinderätin Beuchle. Diese 
berichtet über ein rundum gelungenes Wochenende mit vielen positiven 
Rückmeldungen für die Gemeinde und das Kaffeemühlenmuseum.  
Bürgermeister Oehler dankt an dieser Stelle allen Helferinnen und Helfern. 
 
  



 

TOP 8  Verschiedenes 
 
Änderung der Gemeindeordnung 
Die neue Gemeindeordnung spricht jetzt von Fraktionen. Auch wurden den 
Fraktionen Rechte zugesprochen, die auf alle anderen politischen Institutionen nicht 
greifen. In den ca. 800 in Baden-Württemberg gibt es de facto keine Fraktionen. 
Um die dörfliche Struktur der politischen Willensbildung weiterhin beibehalten zu 
können, möchte Bürgermeister Oehler den durch die Änderung der 
Gemeindeordnung notwendigen Satzungsänderungen folgenden Passus hinzufügen: 
"Den Fraktionen gleichgestellt sind Gemeinderatsgruppierungen von mindestens 2 
Gemeinderäten. Diese können zeitlich und sachlich begrenzt sein." 
 
Im Gremium herrscht hierüber eine positive Grundstimmung, da dies ein sehr 
liberaler Denkansatz ist. Im Rahmen der jeweiligen Satzungsänderungen wird dann 
die Personenzahl letztendlich festgelegt werden können. Die notwendigen 
Änderungen der Satzungen werden durchgeführt, sobald die entsprechenden 
Entwürfe des Gemeindetages vorliegen. 
 
 
 
 
  



 

TOP 9  Anfragen der Gemeinderäte 
 
Gemeinderat Gille informiert die Verwaltung, dass die Feldwege durch 
Kabelverlegarbeiten sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden und bittet darum, sich 
mit dem Verursacher über eine Instandsetzung zu einigen. 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass die Schäden bis zur Schlussabnahme behoben 
werden müssen. 
 
Gemeinderat Oettinger hakt nach, ob die Verwaltung über die Einführung eines 
Ratsinformationssystems nachgedacht hat. 
Bürgermeister Oehler wird diesen Punkt weiterverfolgen. 
 
Der Vorsitzende verweist noch auf die Einladung des ehemaligen Ratskollegen 
Rainer Zundel. Zu seiner Ausstellung am 22.04.2016 hat er den Gemeinderat 
eingeladen. 
 
Gemeinderat Bolz möchte wissen, ab wann mit dem voraussichtlichen Baubeginn 
des Baugebietes Kohlplatte II zu rechnen sein wird. 
Bauamtsleiter Lenckner erklärt, dass im Mai mit dem Baubeginn zu rechnen sein 
kann, sofern die Planungen weiterhin so gut vorangehen. 
 
Gemeinderat Müller informiert die Verwaltung, dass der Osterbrunnen vor der 
Pizzeria Löwenkeller mutwillig zerstört wurde. Die Verwaltung wird dies an die Polizei 
weiterleiten. 
 
 


